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„Schuldenbremse“ soll von 2020 an 
in Niedersachsen greifen
Niedersachsen nimmt 
Verschuldungsverbot in  
die Landesverfassung auf
Im Grundgesetz ist in Art. 109 festge
legt, dass die Länder ab 2020 keine 
neuen Schulden mehr machen dür
fen. Ausnahmen können sie in ei
gener Zuständigkeit, allerdings 
nur für besondere Problem
lagen, regeln. Dies können zum 
Beispiel Naturkatastrophen 
oder sogenannte „außerge
wöhnliche Notsituationen, die 
sich der Kontrolle des Staates 
entziehen – zum Beispiel eine 
Weltwirtschaftskrise“ – sein.
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Im Januar 2019 hat die Landes
regierung einen Gesetzent
wurf zur Verankerung der 
Schuldenbremse in der Nieder
sächsischen Verfassung zur 
Verbandsbeteiligung freige
ben. Neben dem ausdrückli
chen Bekenntnis zur Schulden
bremse und einer nachhaltigen 
Finanzpolitik werden mit dem 
Gesetzentwurf die im Grund
gesetz eröffneten Handlungs
spielräume umgesetzt und 
ausgestaltet, um im Interesse 
des Landes die finanziellen 
Handlungsmöglichkeiten in be
sonderen Ausnahmesituatio
nen zu erhalten sowie auf 
 konjunkturelle Schwankungen 
reagieren zu können. 

In der Beantwortung einer 
„Kleinen Anfrage“ der FDP
Fraktion im Landtag (Drs. 
18/2995) hat das Niedersächsi
sche Finanzministerium zu der 
Fragestellung, welche Kriterien 
für das Vorliegen einer Natur
katastrophe beziehungsweise 
einer außergewöhnlichen Not
situation erfüllt sein müssen, 
wie folgt geantwortet (Auszug 
aus der schriftlichen Beantwor
tung des Finanzministeriums): 

„... Eine abschließende enumera
tive verfassungsrechtliche Be
nennung möglicher Notsituatio
nen ist wegen der Vielzahl und 
Unterschiedlichkeit denkbarer 
Anwendungsfälle nicht möglich, 
es erfolgt daher eine Eingren
zung durch drei Kriterien, die 
gleichzeitig erfüllt sein müssen ...:

 > Die Notsituation muss außer
gewöhnlich sein,

 > ihr Eintritt muss sich der Kon
trolle des Staates entziehen und

 > sie muss den Haushalt erheb
lich beeinträchtigen.

Naturkatastrophen sind dabei ... 
unmittelbar drohende Gefah
renzustände oder Schädigungen 
von erheblichem Ausmaß, die 
durch Naturereignisse ausgelöst 
werden, zum Beispiel Erdbeben, 
Hochwasser, Unwetter, Dürre, 
Massenerkrankungen. Außerge
wöhnliche Notsituationen, die 
sich der staatlichen Kontrolle 
entziehen, mithin auf äußeren 
Einflüssen beruhen, die nicht 
oder im Wesentlichen nicht der 
staatlichen Kontrolle unterlie
gen, können beispielsweise sein:

 > besonders schwere Unglücks
fälle ... das heißt Scha
densereignisse von großem 
Ausmaß und von Bedeutung 
für die Öffentlichkeit, die durch 
Unfälle, technisches oder 
menschliches Versagen ausge
löst oder von Dritten absicht
lich herbeigeführt werden,

 > eine plötzliche Beeinträchti
gung der Wirtschaftsabläufe 
in einem extremen Ausmaß 
aufgrund eines exogenen 
Schocks, wie beispielsweise 
der Finanzkrise 2008/2009, 
die aus Gründen des Gemein
wohls aktive Stützungsmaß
nahmen des Staates zur 
 Aufrechterhaltung und Stabi
lisierung der Wirtschaftsab
läufe erforderte

Auch ein Ereignis von positiver 
historischer Tragweite, wie die 
deutsche Wiedervereinigung, 
das einen erheblichen Finanz
bedarf auslöst, kann einen An
wendungsfall der Klausel bil
den.“

Der NBB hat zu dem Gesetzent
wurf, nach der Beteiligung sei
ner Mitgliedsgewerkschaften 

und verbände, eine Stellung
nahme abgegeben. Darin wird 
der geplanten Gesetzesän
derung auch grundsätzlich zu
gestimmt, da sich die Aus
nahmeregelungen in vom 
Grundgesetz eng vorgegebe
nen Rahmen bewegen und 
auch die Handlungsfähigkeit 
des Landes in bestimmten Not
situationen gewährleistet ist.

Einwendungen, die unserer
seits vorgebracht wurden – 
zum Beispiel eine umfassende
re Auslegung des Begriffes 
„Altschulden“, da aus unserer 
Sicht dort die Pensionsver
pflichtungen des Landes ge
genüber den derzeitigen und 
zukünftigen Versorgungsemp
fängern eine nicht unerhebli
che Rolle spielen, wurden im 
endgültigen Gesetzentwurf 
(Drs. 18/3258) nicht berück
sichtigt. Wir haben erneut die 
Möglichkeit genutzt, im Rah
men einer offiziellen Anhörung 
der Landtagsausschüsse für 
Rechts und Verfassungsfragen 
und Haushalt und Finanzen 
den Mitgliedern der Ausschüs
se unsere Stellungnahme zuzu
leiten. 
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 < Zur Sache

 < Martin Kalt, 
Landesvorsitzender
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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
nach wie vor ist die vollständige 
Übernahme des Tarifergebnis
ses von Anfang März das ent
scheidende Thema bei Euch, 
aber selbstverständlich auch bei 
uns. Die Landesleitung des NBB 
und, wie ich weiß, auch die Ein
zelgewerkschaften und ver
bände sind in der Politik unter
wegs, um noch das ein oder 
andere an Verbesserungen zu 
erreichen.

Der Finanzminister bleibt in 
seiner Auffassung hart
Der Finanzminister Reinhold Hilbers und seine Mitarbeiter aus dem 
Ministerium werden nicht müde zu betonen, dass man die 
1:1Übernahme durchgeführt hat, man bereits die Belastbarkeits
grenze des niedersächsischen Haushalts erreicht hätte und man 
eigentlich überhaupt keine Notwendigkeit sehe nachzubessern. Es 
werde gut bezahlt und die Bewerberlage sei zwar zurückgegangen, 
aber immer noch ausreichend.

Wer so argumentiert, möchte keine weiteren Diskussionen zu
lassen. Auch so ist die Pressemitteilung der Staatskanzlei vom  
15. April 2019 wohl zu verstehen. Mehr gibt es nicht.

Aus meiner Sicht ist das gebetsmühlenartige Vortragen der 
1:1Übernahme wenig hilfreich. Hier von einer wirkungsgleichen 
Übertragung für die beamteten Kolleginnen und Kollegen zu spre
chen, halte ich für unangebracht. Aus Sicht des NBB rechtfertigt 
nichts die erneute Schlechterstellung der Beamtinnen und Beamten 
in Niedersachsen gegenüber dem Tarifbereich. Nach den Zusagen 
des Ministers im vergangenen Jahr, sind wir von einem besseren 
Ergebnis ausgegangen. Diese Entscheidung wird, so befürchte ich, 
eine negative Nachhaltigkeit für die bereits angespannte Personal
situation des Landes entwickeln.

Auch wenn die Landesregierung mit diesem Gesetzentwurf auf die 
beamteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugegangen ist, 
werden viele Kolleginnen und Kollegen, insbesondere in den unte
ren Besoldungsgruppen, enttäuscht sein. Wieder einmal wird der 
beamtete Bereich der Niedersächsischen Landesverwaltung hint
angestellt. Gerade die sozialen Komponenten des Tarifergebnisses 
wirken nur in 2019 und die Sonderregelung für den Pflegebereich 
kommt in keinster Weise zum Tragen.

Augenscheinlich ist dieses schon wegen der zeitlichen Verzögerung 
(erst zum 1. März 2019) und der Übernahme der Mindestbeträge 
(100 Euro) in die Besoldung nur für 2019 nicht richtig.

Die Schuldenbremse kommt – voraussichtlich 2020
Richtige Tragweite wird ein Beschluss des Niedersächsischen Land
tags zur „Schuldenbremse“ entwickeln. Bereits im Januar hat die 
Landesregierung die Verbandsbeteiligung für ihren Gesetzentwurf 
zur Verankerung der „Schuldenbremse“ in die Landesverfassung 
gestartet. Wichtig ist, dass mit dem Gesetzentwurf die im Grundge
setz eröffneten Handlungsspielräume umgesetzt und ausgestaltet 
werden, um im Interesse Niedersachsens die finanziellen Handlungs
möglichkeiten in besonderen Ausnahmesituationen zu erhalten 
sowie auf konjunkturelle Schwankungen reagieren zu können. Dem 
Grunde nach sieht auch der NBB die Sachlage identisch.

Die Arbeit in den Regionalverbänden
Anfang April durfte ich bei der Regionalversammlung des Regio
nalverbandes Oldenburg anwesend sein und mich von der hervor
ragenden Arbeit vor Ort überzeugen. Für mich war es ein gelunge
ner Abend, da ich hier zum einen aus „erster Hand“ mit den 
Kolleginnen und Kollegen die aktuellen Belange in den einzelnen 
Bereichen der Niedersächsischen Landesverwaltung diskutieren 
konnte und zum anderen das Zwischenmenschliche pflegen und 
mich auch für die professionelle Unterstützung bei der Protestver
anstaltung „Aktive Mittagspause“ am 20. Februar 2019 bedanken 
konnte. Vielen herzlichen Dank für die tolle Aufnahme.

Der Regionalverband ElbeWeser wird seine Versammlung am 
29.  Mai 2019, bei der ich auch vor Ort bin, ganz im Zeichen der 
1:1Übernahme des Tarifvertrages auf die Tagesordnung setzen. Als 
Gast wird voraussichtlich dann der Generalsekretär der CDUNieder
sachsen, Kai Seefried, nach Bremervörde kommen, um in der Ver
sammlung über die aktuellen Themen der Landespolitik zu referieren. 

Schon im letzten Jahr durfte ich am 25. November 2018 in Wil
helmshaven beim dortigen Regionalverband Wilhelmshaven
Friesland an der Feierstunde zum 70jährigen Bestehen teilnehmen. 
Auch hier ergaben sich interessante Gespräche mit den anwesen
den Vertretern der örtlichen Politik, der kommunalen Verwaltung 
und den Mitgliedern.

Der NBB hat für den 13. und 14. Juni zum Treffen der Regionalver
bände in Achim eingeladen. Dieses Treffen soll traditionell zum 
Erfahrungsaustausch und der Entwicklung gemeinsamer Positio
nen und Aktionen dienen.

Allen, die so aktiv für die Belange des NBB und seine Mitgliedsge
werkschaften und verbänden eintreten, sei an dieser Stelle beson
ders gedankt.

Ihr

Martin Kalt
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Besoldung 2019 – Der NBB führt weitere Gespräche
Die NBBLandesleitung im Gespräch mit dem   
Finanzministerium und der Opposition
Bereits am 11. April 2019 kam es im Finanzministerium zu einem weiteren Gespräch mit Finanzminister 
Hilbers, Frau Staatssekretärin Nordmann und Frau MRin Kuhny (Tarif und Arbeitsrecht sowie Zusatzver
sorgung und Besoldungsrecht). In der Folge hatte der NBB auch das Gespräch mit der FDPLandtagsfrak
tion und wird Ende April auch mit der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zusammenkommen.

Der Finanzminister machte be
reits zum Beginn des Treffens 
deutlich, dass er für weitere Ver
besserungen keinen Spielraum 
sieht und zeitnah eine Entschei
dung herbeiführen möchte. Die
se Entscheidung wurde dann 
durch den Beschluss der Landes
regierung, der am 15. April 2019 

durch die Staatskanzlei per 
Presse information bekannt ge
geben wurde, erreicht.

Bei dem Treffen mit der NBBLan
desleitung, das im Vorfeld dieser 
Kabinettsentscheidung statt
fand, sah der Minister auch keine 
weiteren Notwendigkeiten und 
Spielräume für zusätzliche Zuge
ständnisse. Mit der Übernahme 
des Tarifergebnisses zum 1. März 
2019 und des Mindestbetrages 
von 100 Euro für die unteren Be
soldungsgruppen ist man an der 
Belastungsgrenze des Haushalts 
angekommen. Auch ist kein Geld 
für die Sonderzahlung an die Kol
leginnen und Kollegen im Pflege
bereich vorhanden und die mo
natliche Zahlung von 120 Euro 
könne deshalb nicht aus dem 
TVL übernommen werden.

 < Der NBB ist weiter  
am Ball

In Anbetracht der weiterhin un
nachgiebigen Haltung von Fi

nanzminister Reinhold Hilbers 
und seinem Ministerium sieht 
der NBB dennoch Möglichkeiten 
für Verbesserungen und führt 
deshalb weitere Gespräche mit 
den Spitzen der Landtagsfrakti
onen von FDP und Bündnis 90/
Die Grünen.

Bei dem in der Folge am 18. April 
2019 verabredeten Treffen mit 
der Spitze der FDPLandtags
fraktion standen die Themen 
„Übernahme des Tarifergebnis
ses“ und „Umgang mit den 
 beamteten Beschäftigten in der 
Landesverwaltung“ an erster 
Stelle. Für den Fraktionsvor
sitzenden Dr. Stefan Birkner und 
dem parlamentarischen Ge
schäftsführer Christian Grascha 
ist die Haltung der Landesre
gierung, wie auch für den NBB, 
kaum nachvollziehbar. Es ist 
mittlerweile eine Binsenweis
heit, dass die uneingeschränkte 
Arbeitsfähigkeit der Nieder
sächsischen Landesverwaltung 
gefährdet ist. Genauso verhält 

es sich für die FDP in Bezug auf 
den Bereich der Pflege und der 
 Diskussion um die Arbeit der 
Niedersächsischen Pflegekam
mer. Hier sieht die FDPLand
tagsfraktion dringenden Hand
lungsbedarf, um einen abzuse 
henden „Pflegekollaps“ abzu
wenden. 

 < Dr. Stefan Birkner, Fraktionsvor
sitzender der FDPLandtagsfrak
tion
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 < Christian Grascha, parlamenta
rischer Geschäftsführer der 
FDPLandtagsfraktion
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 < Am Treffen haben teilgenommen: Marianne ErdmannSerec (NBB), Marta KurasLupp (NBB), Achim Henke (NBB), Martin Kalt (NBB), Finanzminister 
 Reinhold Hilbers, Staatssekretärin Doris Nordmann, Dr. Peter Specke (NBB), MRin Corinna Kuhny (MF) und Jens Schnepel (NBB)
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Interview für den „Rundblick“
„Wir dürfen bei der Beamtenbesoldung die unteren 
Gehaltsgruppen nicht vergessen“
Der Landesvorsitzende des Niedersächsischen Be
amtenbundes (NBB), Martin Kalt, pocht auf die 
Übertragung des Tarifabschlusses für den öffentli
chen Dienst auf die Beamten. „Es wird Zeit, dass 
auch den Beamten wieder mehr Wertschätzung ge
zeigt wird“, sagt Kalt im Interview mit dem „Rund
blick“.

Rundblick: Die Landesregierung 
hat angekündigt, den Tarifab
schluss für den öffentlichen 
Dienst der Länder wirkungs
gleich auch auf die 200.000 Lan
desbeamten und Pensionäre 
übertragen zu wollen. Damit 
müssten Sie doch zufrieden 
sein, oder?

Kalt: Das Signal klingt erst ein
mal gut, wir haben uns auch da
rüber gefreut. Nun kommt es 
sehr stark darauf an, wie die 
Neuregelung im Detail aussieht. 
Vorgeschlagen ist derzeit eine 
zweimonatige Verzögerung. Die 
Angestellten des Landes be
kommen ihre Tariferhöhung im 
Volumen von jeweils 3,2 Pro
zent zum 1. Januar 2019 und 
zum 1. Januar 2020, dann noch 

einmal um 1,4 Prozent zum Jah
resbeginn 2021. Nach den bis
herigen Plänen der Landesregie
rung sollen die Beamten aber 
jeweils erst zum 1. März in glei
cher Höhe profitieren. Das halte 
ich für nicht gerecht. Wir befin
den uns dazu in Gesprächen mit 
der Koalition. Hier die Beamten 
wieder hintenanzustellen, wäre 
alles andere als attraktivitäts
steigernd. Letztendlich geht es 
ja auch darum, dass die Landes
verwaltung in allen Bereichen 
für den Bürger „erreichbar“ blei
ben muss. Können wir die Stel
len, die aufgrund von Alters
abgängen oder mangelnder 
Attraktivität frei werden, nicht 
nachbesetzen, verliert die Lan
desverwaltung die Bindung 
zum Bürger und umgekehrt.

Rundblick: Sehen Sie dort noch 
Bewegung?

Kalt: Wir müssen das abwarten. 
Auf jeden Fall ist „wirkungsglei
che und zeitgleiche Übertra
gung“ auf die Beamten in mei
ner Vorstellung anders zu 
verstehen.

Rundblick: Ist der Zeitfaktor das 
Einzige, was Sie am Plan der 
Übertragung kritisieren?

Kalt: Nein, auch über die Son
derbedingungen müssen wir 
noch reden. Für die Angestellten 
war vereinbart worden, dass die 
3,2prozentige Steigerung min

 < Vor allem Beamte unterhalb der Besoldungsgruppe A 9 könnten den 
 Kürzeren ziehen, warnt Martin Kalt, Landesvorsitzender des Niedersäch
sischen Beamtenbundes, im Gespräch mit Klaus Wallbaum (links) und 
Niklas Kleinwächter (rechts).
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destens aber 100 Euro monat
lich betragen muss. Das ist auf 
diejenigen gerichtet, die sich in 
den unteren Einkommensgrup
pen befinden – da bei ihnen die 
prozentuale Steigerung nicht so 
stark ins Gewicht fällt. Das muss 
man auch auf die Beamten 
übertragen, aber in den bisheri
gen Vorstellungen von Finanz
minister Reinhold Hilbers ist ein 
solcher Mindestsockelbetrag 
nicht vorgesehen.

Rundblick: Wie relevant wäre 
das denn überhaupt in Nieder
sachsen?

 < „Nach unseren Berech
nungen würde ein 
100EuroSockel für 
 jeden betroffenen Lan
desbeamten bei der Er
höhung jährliche Mehr
kosten für das Land von 
etwa zwölf Millionen 
Euro ausmachen.“

Kalt: Das betrifft nach unseren 
Berechnungen 50.000 Landes
beamte, die unterhalb der Be
soldungsgruppe A 9 liegen, also 
in dem Bereich, den wir früher 
den einfachen oder mittleren 
Dienst genannt haben. Es geht 
um Dienststufen zwischen A 2 
und A 9 – und bei ihnen macht 
nach derzeitiger Berechnung 
eine 3,2prozentige Steigerung 
deutlich weniger als 100 Euro 

aus. Ein Beamter mit A 7 in der 
dritten Erfahrungsstufe be
kommt dann etwa 75,82 Euro 
mehr, das sind fast 25 Euro we
niger als der Angestellte, der ei
nen 100EuroMindestbetrag 
im Tarifvertrag garantiert be
kommen hat. Für den Kollegen 
mit A 16 in der Endstufe macht 
die Erhöhung 230 Euro aus. Die
sen Unterschied halte ich für 
ungerecht.

Rundblick: Wie können Sie den 
Personenkreis näher beschrei
ben, welche Gruppen fallen da
runter?

Kalt: Das können Sachbearbei
ter in Finanzämtern und in der 
allgemeinen Verwaltung sein, 
Mitarbeiter im Justizvollzug 
oder auch Justizwachtmeister 
bei den Gerichten. Auch  einige 
Mitarbeiter der Straßenbauver
waltung und Katasterverwal
tung können dieser Gruppe an
gehören. Nach unseren 
Berechnungen würde ein 
100EuroSockel für jeden be
troffenen Landesbeamten bei 
der Erhöhung jährliche Mehr
kosten für das Land von etwa 
zwölf Millionen Euro ausma
chen. Das scheint also finanzpo
litisch verkraftbar. Lehrer und 
Polizisten sind übrigens nicht 
betroffen, da sie regelmäßig ei
ner höheren Besoldungsgruppe 
angehören. Aber auch in diesem 

Bereich hinkt Niedersachsen 
seit Jahren im Bundesvergleich 
hinterher.

Rundblick: Im Tarifvertrag für 
die Angestellten der Länder gab 
es noch eine Sonderregel für die 
Pflegekräfte.

Kalt: Richtig, diese sollen 120 
Euro zusätzlich bekommen. In 
der Debatte wird häufig verges
sen, dass wir in Niedersachsen 
noch bis zu 900 beamtete Pfle
gekräfte haben, vor allem in den 
früheren Landeskrankenhäu
sern und im Maßregelvollzug. 
Wollte man auch ihnen zugute
kommen lassen, was für die an
gestellten Pfleger vereinbart 
wurde, so würde dies das Land 
noch einmal zwölf Millionen 
Euro zusätzlich im Jahr kosten.

Rundblick: Aber birgt nicht jede 
Sonderregelung für eine be
stimmte Gruppe die Gefahr, das 
Tarifgefüge für die Beamten 
durcheinander zu wirbeln?

 < „Die Besoldung macht 
bisher keinen großen 
Unterschied, ob man in 
einer ländlichen und 
kostengünstigen oder  
in einer sehr teuren 
 Gegend wohnt.“

Kalt: Durchaus. Seit Langem for
dern wir, das gesamte Gefüge 

des öffentlichen Dienstes mal 
genau unter die Lupe zu neh
men. Ich gebe zwei Beispiele. 
Wir haben immer noch etwa 
300 Beamte in Niedersachsen, 
die nach A 2 oder A 3 eingestuft 
sind – etwa Mitarbeiter von Ge
stüten, Justizwachtmeister oder 
Fahrer. Die Frage ist, ob diese 
niedrigen Gruppen noch zeitge
mäß sind. Außerdem macht die 
Besoldung bisher keinen großen 
Unterschied, ob man in einer 
ländlichen und kostengünstigen 
oder in einer sehr teuren Ge
gend (etwa im Hamburger Um
land) wohnt. Man müsste hier 
mal überprüfen, ob stärkere Un
terscheidungen bei der Einstu
fung und Bezahlung möglich 
sind.

Rundblick: Und das Thema 
Weihnachtsgeld?

Kalt: Das Bundesverwaltungs
gericht hegt massive Zweifel an 
der Verfassungsmäßigkeit der 
niedersächsischen Besoldung – 
wegen des weggefallenen 
Weihnachtsgeldes. Wir haben 
erwartet, dass das Land rasch 
darauf reagiert und nicht erst 
das Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts in dieser Frage 
abwartet. Der Finanzminister 
will offenbar auf Karlsruhe war
ten. Dann hoffen wir mal, dass 
wir von dort recht bald Signale 
bekommen werden. 

Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg

Kein abschlagsfreies Ruhegehalt nur  
wegen 45 ruhegehaltsfähiger Dienstjahre

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat entschieden, dass Beamte, die zum Zeitpunkt ihrer Verset
zung in den Ruhestand 45 ruhegehaltfähige Dienstjahre zurückgelegt, aber noch nicht das 65. Lebens
jahr vollendet haben, keinen Anspruch auf die Gewährung eines abschlagsfreien Ruhegehalts haben 
(Urteil vom 12. März 2019, 5 LC 68/17). ▶
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Der Kläger war vor Vollendung 
seines 65. Lebensjahres auf ei
genen Antrag in den Ruhe
stand versetzt worden. Die Vo
raussetzungen des § 16 Abs. 2 
Satz 5 Nr. 1 NBeamtVG – keine 
Verminderung des Ruhege
halts, wenn der Beamte zum 
Zeitpunkt der Versetzung in 
den Ruhestand das 65. Lebens
jahr vollendet und mindestens 
45 Jahre ruhegehaltsfähige 
Dienstzeiten aufweist – hatte 
er nicht erfüllt. Er wollte eine 
Rücknahme des Versorgungs
abschlags und damit die unge
kürzte Auszahlung seines Ru
hegehalts erreichen, da er eine 
Dienstzeit von 45 Jahren er
reicht hatte. Aus seiner Sicht, 
sei es eine Diskriminierung, die 
Kürzung seiner Versorgungs
bezüge nur mit seinem Le
bensalter bei Eintritt in den 
Ruhestand zu begründen. Bei 
gleicher ruhegehaltsfähiger 
Dienstzeit erfolge bei Eintritt 
in den Ruhestand mit einem 
vollendeten Lebensalter von 
65 Jahren kein Abzug, obwohl 
derjenige Beamte nicht einen 
Tag länger gearbeitet habe, 
weil er später in den Dienst 
eingetreten sei. Nach dem All
gemeinen Gleichbehandlungs
gesetz sei eine Benachteili
gung wegen des Alters nicht 
zulässig.

Diese Auffassung wurde we
der vom Verwaltungsgericht 
Hannover, noch vom Oberver
waltungsgericht Lüneburg ge
teilt. Danach stellt zwar die Al
tersgrenze in § 16 Abs. 2 Satz 5 
Nr. 1 NBeamtVG (Vollendung 
des 65. Lebensjahres) eine un
mittelbare Diskriminierung 
wegen des Alters im Sinne des 
Art. 2 Abs. 2 lit. a) der Richtlinie 
2000/78/EG dar. Diese Un
gleichbehandlung sei indessen 
nach Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 
gerechtfertigt, weil sie objek
tiv und angemessen sowie im 
Rahmen des nationalen Rechts 
durch ein legitimes Ziel ge
rechtfertigt sei. Es stehe in der 
Gestaltungsfreiheit des Ge
setzgebers, nicht nur den Ver
sorgungsabschlag selbst, son
dern auch den ausnahms 
weisen Verzicht darauf davon 
abhängig zu machen, in wel
chem Abstand zur gesetzli
chen Altersgrenze der Beamte 
die Dienstlaufbahn vorzeitig 
beende.

Das ausführliche Urteil des 
OVG Lüneburg ist unter http://
www.rechtsprechung.nieder 
sachsen.de/jportal/portal/
page/bsndprod.psml?doc.id=
MWRE190001033&st=null&sh
owdoccase=1 nachzulesen.  
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Aus den Regionalverbänden
NBBRegionalverband Oldenburg lädt zur Versammlung
Der Regionalverband Oldenburg zieht positive Bilanz für den zurückliegenden Jahreszeitraum.

In der gut besuchten Regio
nalverbandsversammlung am  
3. April 2019 des Regionalverban
des Oldenburg im Hotel Wöbken, 
referierte der Vorstand über sei
ne Aktivitäten im abgelaufenen 
Berichtszeitraum. Zum einen 
über Veranstaltungen für die Ge
werkschaftsmitglieder und zum 
anderen über die Gespräche und 
Aktionen mit der Politik und den 
Medien. Als Highlights stellte der 

Vorsitzende Klaus Speckmann 
den Stellenzuwachs bei den Ge
richten im Bereich Oldenburg, 
das traditionelle Preisschießen 
und nicht zuletzt die Demonstra
tionen in Oldenburg („Aktive 
Mittagspause“) und in Bremen 
zu den Tarifverhandlungen in 
diesem Jahr heraus.

Als Gast war der Landesvorsit
zende des NBB, Martin Kalt, vor 

Ort. Der NBBChef lobte die 
gute Arbeit des Regionalver
bandes. Diese Arbeit zeigt, wie 
auch in den anderen aktiven 
Regionalverbänden des NBB, 
dass dieses Konzept der Regio
nalverbände gewerkschafts 
und verbandsübergreifend 
funktionieren kann. Sein be
sonderer Dank galt dabei ins
besondere der Vorbereitung 
und Durchführung der „Akti

ven Mittagspause“ am 20. Feb
ruar 2019 auf dem Lamberti
Markt in der Innenstadt von 
Oldenburg. Darüber hinaus 
 diskutierte der Landesvorsit
zende mit den Anwesenden die 
aktuellen Entwicklungen in der 
Landespolitik, des dbb und 
NBB; beantwortete die Fragen 
und freute sich über die ange
regte Teilnahme der Zuhörer
schaft. 
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Seminar der Frauenvertretungen im NBB
Erfolgreich als Landesfrauenvertreterin:  
Aus und mit Überzeugung
Bericht: Marion WeilkeGause, komissarische Vorsitzende der Landesfrauenvertretung des NBB

Die Landesfrauenvertretungen der Mitgliedge
werkschaften im NBB folgten der Einladung der 
kommissarischen Vorsitzenden der Landesfrauen
vertretungen, Marion WeilkeGause, und ihrer Stell
vertreterin Kerstin RhodeFauerbach zu einer Fort
bildungsveranstaltung in Verden an der Aller. 

Zehn der ca. 20 Landesfrauen
vertretungen im NBB nahmen 
am 28. und 29. März 2019 am 
jährlichen Seminar der dbb 
Akademie in Verden/Aller statt. 
Ricarda König, kompetente Do

zentin der dbb Akademie  Kö
nigswinter/Bonn, sowie Dipl.
Kauffrau, Unternehmensbe 
raterin und Trainerin, vermit
telte die Seminarinhalte auf 
eine erfrischend humorvolle 

und anschauliche Weise. An
hand von Präsentationen, Vor
trägen und konkreten Fallbei
spielen wurden die Themen 
Netzwerke, Social Media und  
ihr Nutzen für die gewerk
schaftliche Tätigkeit erarbeitet. 
Am zweiten Tag der Veranstal
tung stand das Thema Wahl
vorbereitung  im Mittelpunkt. 
Die Gestaltung von Werbekam
pagnen unter Verwendung der 
Netzwerke und Social Media 
war für die Frauenvertretungen 
von großem Interesse. 

Abschließend lässt sich sagen, 
dass bei diesem praxisbezogenen 
Seminar eine stärkere Teilnahme 
der Frauenvertretungen wün
schenswert gewesen wäre. 
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